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Bestätigung/Verlängerung der Akkreditierung  

Sehr geehrter Herr Professor Zimmerli, 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Antrag der Fakultät 1: Mathematik, Naturwis-
senschaften und Informatik der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus auf Akkreditie-
rung der Masterstudiengänge Angewandte Mathematik und Physik am 26. September 2008 von der 
Akkreditierungskommission für Studiengänge der ASIIN positiv beschieden worden ist. Die Akkredi-
tierung des Masterstudiengangs Angewandte Mathematik wurde unter zwei Auflagen befristet bis 
zum 23. Oktober 2009 ausgesprochen. Bei fristgerechter Erfüllung der Auflagen verlängert sich die 
Akkreditierung bis zum 30. September 2014. Die Akkreditierung des Masterstudiengangs Physik 
wurde ohne Auflagen bis zum 30. September 2014 ausgesprochen. Bitte reichen Sie innerhalb der 
nächsten 8 Wochen die In-Kraft-gesetzte Prüfungsordnung ein, um den Bescheid aufrecht zu erhal-
ten. 

Wir bitten Sie, die Erfüllung der Auflagen für den Masterstudiengang Angewandte Mathematik bis 
zum 23. Juli 200 schriftlich nachzuweisen. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Abschlussbericht. Abgesehen von Ihrer Hoch-
schule als Auftraggeber erhält darüber hinaus nur der Akkreditierungsrat eine Abschrift des Berich-
tes. Die Akkreditierungskommission für Studiengänge der ASIIN hat diesbezüglich den 
Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Entscheidung über die Weiterleitung des Berichtes an das für 
die Hochschule zuständige Ministerium in die Zuständigkeit des Auftraggebers fällt.  

Weiterhin freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Akkreditierungskommission für Stu-
diengänge auf ihrer Sitzung am 26. September 2008 die Verlängerung der Akkreditierung der Ba-
chelorstudiengänge Mathematik, Physik und Wirtschaftsmathematik bis zum 30. September 2013 
beschlossen hat. Auch für diese Studiengänge bitten wir Sie, die In-Kraft-gesetzten Prüfungsord-
nungen in den nächsten 8 Wochen nachzureichen, damit die Akkreditierung aufrecht erhalten blei-
ben kann.  

Der Geschäftsführer
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Am 07. Dezember 2007 hatte die Akkreditierungskommission für Studiengänge der ASIIN die Stu-
diengänge befristet bis zum 20. Dezember 2008 mit insgesamt fünf Auflagen akkreditiert. Die Ver-
längerung der Akkreditierung auf den üblichen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren wurde dabei 
unter den Vorbehalt gestellt, dass die von ASIIN formulierten Auflagen innerhalb der Fristen erfüllt 
werden. Dem ist die Hochschule nach Auffassung der Gutachter, des zuständigen Fachausschusses 
und der Akkreditierungskommission für Studiengänge nachgekommen. 

Wir übersenden Ihnen somit die neuen Akkreditierungsurkunden und wünschen Ihnen und allen an 
den Studienprogrammen Beteiligten weiterhin viel Erfolg.  

Nach den Vorgaben des Akkreditierungsrates weise ich ferner darauf hin, dass einschneidende Än-
derungen in Struktur, Inhalt und Ressourcenausstattung der Studienprogramme innerhalb des Akk-
reditierungszeitraums der ASIIN zur Kenntnis gegeben werden müssen. Diese Umstände würden 
eine neue Befassung der Akkreditierungskommission für Studiengänge erforderlich machen. 

Ich bedanke mich, auch im Namen der Gutachter, für die gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedern 
Ihrer Hochschule und verbleibe 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Iring Wasser 
- Geschäftsführer - 

 

Anlage 

cc: Dr. Friederike Schulz, Dr. Klaus Schenk 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Entscheidung der Akkreditierungskommission für Studiengänge vom 26. September 2008 kann 
innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen die Entscheidung zugegangen ist (§ 6 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen), schriftlich Beschwerde bei der Geschäftsstelle der ASIIN eingereicht werden. Diese ist mit einer 
Begründung zu versehen. 


